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1. Einleitung 

 

1.1 Ziele und Inhalte der 1. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 

 

Die Verbandsgemeinde Herxheim möchte die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) und auch 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PV) planerisch steuern und schreibt daher den Teilflächennut-

zungsplan "Windenergie" fort (3. Änderung Flächennutzungsplan „Windenergie“, 1. Teilfortschreibung 
„Windenergie und Photovoltaik“). 
 

Als Grundlage für die Ausweisung von Flächen für WEA und FF-PV wurden von der igr 2023 Standort-

untersuchungen für Windenergieanlagen1 und Freiflächen-Photovoltaikanlagen2 erstellt.  

 

Für Photovoltaik ergaben sich 2 371 ha ausschlussfreie Gebiet. Der Verbandsgemeinderat Herxheim 

daraufhin beschlossen, in der Gemarkung Rohrbach entlang der Autobahn und der Bahnlinie Sonder-

gebiete für Photovoltaik auszuweisen.   

 

Aus der Standortuntersuchung Windenergie ergaben sich 8 Potenzialgebiete (insg. 933 ha), wovon zwei 

Gebiete als "schlecht geeignet" eingestuft wurden, ein Gebiet wird als "bedingt geeignet" eingestuft und 

fünf Gebiete werden als "gut geeignet" bewertet. Der Verbandsgemeinderat Herxheim beschloss die 

Übernahme von 589 ha Windpotenzialflächen in den Gemarkungen Herxheim, Hayna und Insheim. 

 

Demnach werden in der 1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“ des Flächennutzungs-
plans Herxheim (3. Änderung) folgende Gebiete mit einer Gesamtgröße von 530 ha als neue Sonder-

gebiete ausgewiesen: 

 
Tabelle 1 Neu auszuweisende Sondergebiete „Windenergie“ und „Freiflächenphotovoltaik“ 
 

Sonstiges Sondergebiet  
"Windenergie" 

1 Insheim 68,22 ha 
2 Herxheim 105,09 ha 

3 Herxheim 173,81 ha 
6 Herxheim 19,92 ha 

7 Herxheim 30,13 ha 
8 Herxheim 97,45 ha 

SUMME 495 ha 

Sonstiges Sondergebiet "Freiflächen-
photovoltaikanlagen" 

  Rohrbach 29,78 ha 

  Rohrbach 5,51 ha 

SUMME 35 ha 

  

 
1 Standortuntersuchung für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Herxheim; erstellt von: igr GmbH (No-

vember 2023) 
2 Standortuntersuchung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Herxheim; erstellt von: igr 

GmbH (November 2023) 
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1.2 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 

 

Die Verbandsgemeinde legt fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umwelt-

belange für die Abwägung erforderlich ist.  

 

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage ist ein Bebauungsplan erforderlich, für die Errichtung einer 

Windenergieanlage ist ein BImSchG-Verfahren mit naturschutzfachlichen Gutachten durchzuführen. In 

beiden Verfahren werden die Belange des Umweltschutzes detailliert betrachtet und auf Grundlage der 

konkreten Planung bilanziert.  

 

Der Flächennutzungsplan stellt lediglich eine Angebotsplanung dar. Dieser Ausweisung liegen noch 

keine konkreten Standortplanungen zugrunde, so dass die Beschreibung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter nur in allgemeiner Form erfolgen kann.  

 

Die Inhalte der Anlage 1 BauGB werden dementsprechend auf die relevanten, im Rahmen der Vorbe-

reitenden Bauleitplanung abhandelbaren Informationen angepasst. 
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2. Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen 

 

2.1 Fachgesetze 

 

Um die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ausreichend zu berück-

sichtigen und in die Abwägung einzubringen, wird nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB eine 

Umweltprüfung durchgeführt. Die darin ermittelten und bewerteten voraussichtlichen erheblichen Um-

weltauswirkungen werden im vorliegenden Umweltbericht beschrieben. Der Umweltbericht bildet nach 

§ 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung des Flächennutzungsplanes. Das Ergebnis der 

Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

 

Als allgemeine Zielsetzungen sind nach § 1 Abs. 1 BNatSchG (2017) Natur und Landschaft aufgrund 

ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen [...] so zu schützen, 

dass 

 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähig-

keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

 

auf Dauer gesichert sind. 

 

 

2.2 Fachplanung 

 

2.2.1 Landesentwicklungsprogramm 

 

Das geltende Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) 3 ist am 25.11.2008 in Kraft getreten. Inzwi-

schen wurden insgesamt vier Teilfortschreibungen durch den Ministerrat beschlossen..  

 

Nach den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV - Teilfortschreibung Kap. Erneuer-

bare Energien (April 2013) haben die Regionalplanung und die Verbandsgemeinde als Träger der vor-

bereitenden Bauleitplanung die Aufgabe, regenerative Energiegewinnung planungsrechtlich zu fördern 

(§§ 1 Abs. 6 Nr. 7f und 35 Abs. 1 Nr. 8b und 9 BauGB sowie Ziel Z 162 und Grundsätze G 161 des LEP 

IV). Damit weist die Landesregierung dem Ausbau der erneuerbaren Energien im LEP IV eine heraus-

ragende Bedeutung zu. 

 

Am 30.01.2023 ist die 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV in Kraft getreten. 

Darin sind hinsichtlich PV folgende Grundsätze enthalten: 

 

FF-PV sollen insbesondere auch entlang von linienförmigen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei 

der Berücksichtigung von ertragsschwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionalty-

pische Ertragsmesszahl zugrunde gelegt werden (Grundsatz G 166).  

 

 
3 Ministerium des Innern und für Sport (2008): Landesentwicklungsprogramm (LEP IV). 



 

3. Änderung Flächennutzungsplan "Windenergie" 
1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“  

in der Verbandsgemeinde Herxheim 

Umweltbericht  

 

6 
 

D:\Projekte\2022092\20_BUE\04_FNP-Änderung\04_Umweltbericht\2022092_Teil-FNP_Umweltbericht.docx 

Im Rahmen der Eigenstromversorgung sollen sowohl industriell, gewerbliche als auch im kommunalen 

und privaten Sektor, insbesondere Anlagen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, durch 

geeignete Maßnahmen der Raumordnung und Bauleitplanung erschlossen werden (G 168 b). 

 

Das Ziel Z 166 b enthält den Auftrag an die regionalen Planungsgemeinschaften zur Ausweisung von 

mindestens Vorbehaltsgebieten für die Freiflächenphotovoltaik, insbesondere entlang von linienförmi-

gen Infrastrukturtrassen.  

 

Die Inanspruchnahme von Ackerflächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen soll durch ein regionales 

und landesweites Monitoring beobachtet werden (Ziel Z 166 c). 

 

Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz  

 

Das Landesamt für Umwelt hat 2023 eine Karte mit Schwerpunkträumen für den Artenschutz (wind-

energiesensible Vogel- und Fledermausarten) herausgegeben. Im nordöstlichen Rand des Verbands-

gemeindegebiets sind dabei landesweit bedeutende Rastgebiete windenergiesensibler Vogelarten aus-

gewiesen, die zu den artenschutzfachlichen Zielflächen mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz 

windenergiesensibler Arten (Kategorie I) zählen. Sie überschneiden sich mit dem Sondergebiet Wind-

energie Nr. 3.  

 

Dieses Rastgebiet liegt in einem Bereich, der bereits jetzt zu großen Teilen durch Bestandsanlagen 

vorbelasteten ist. Innerhalb der ausgewiesenen Kategorie stehen aktuell bereits 20 WEA. Eine Auswei-

sung weiterer Windenergieflächen in diesem Bereich wird daher nicht als weitere erhebliche Störung 

eingeschätzt. 

 

 
2.2.2 Regionalplanung  

 

Das Plangebiet liegt im Planungsraum des Einheitlichen Regionalplans (ERP) Rhein-Neckar, der seit 

2014 rechtsverbindlich ist. 

 

In der Begründung wird zum Thema PV erläutert, dass Solaranlagen in Form von Photovoltaikanlagen 

oder solarthermischen Anlagen vorrangig an oder auf baulichen Anlagen errichtet werden sollen. Bei 

Freiflächenanlagen sollen die Standorte bevorzugt werden, von denen keine gravierenden Beeinträch-

tigungen des Landschaftsbildes ausgehen, die bereits Vorbelastungen aufweisen, eine geringe ökolo-

gische Wertigkeit haben und keine regionalplanerischen Konflikte aufweisen. Vorrangig sollen bei Frei-

flächenanlagen bereits versiegelte Flächen, gewerbliche und militärische Konversionsflächen sowie De-

ponien genutzt werden. Insbesondere sollen geeignete Konversionsflächen hinsichtlich einer Nutzung 

im Bereich der erneuerbaren Energien geprüft werden. 

 

Im Regionalen Energiekonzept der Region Rhein-Neckar von 2012 wird, aufgrund der spezifischen 

Sonneneinstrahlung in der Metropolregion oberhalb des bundesdeutschen Durchschnitts, die beson-

dere Eignung für die Nutzung von Solarenergie herausgestellt. 

 
Das Thema Windenergie ist in einem gesonderten Teilregionalplan behandelt (Einheitlicher Regional-
plan Rhein-Neckar, Teilregionalplan Windenergie, 2020). Darin ist im VG-Gebiet bereits ein Vorrangge-
biet für die regionalbedeutsame Windenergienutzung ausgewiesen, das bereits mit sieben WEA bebaut 
ist. 
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Um die im LEP IV definierten Flächenziele zu erreichen, wird der Teilregionalplan Windenergie aktuell 

fortgeschrieben. Der Entwurf dieses Teilregionalplans liegt vor, im Frühjahr 2024 hat das Beteiligungs-
erfahren stattgefunden. 
 
Teil des Teilregionalplans Windenergie ist eine Karte der Suchraumkulisse zur Ausweisung von Vor-
ranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung veröffentlicht. Alle geplanten Sonderge-
biete Windenergie liegen innerhalb der Suchkulisse (siehe Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: geplante Sondergebiete Windenergie und Suchraumkulisse gemäß Entwurf Teil-ROP 2024 

 

Bis zur Rechtsverbindlichkeit der Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie ist die derzeit gül-
tige Fassung des Teilregionalplans Windenergie aus dem Jahr 2021 noch zu beachten. 
 
 
Neben den Aussagen zu Photovoltaik und Windenergie werden im Einheitlichen Regionalplans Rhein-

Neckar regionalplanerische Ziele als Vorranggebiete ausgewiesen. Diese wurden bereits bei den 

Standortuntersuchungen berücksichtigt. Für Freiflächen-Photovoltaik wurde das Vorranggebiet für Na-

turschutz und Landschaftspflege, das Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz und das 

Vorranggebiet für Wald und Forstwirtschaft als Ausschlusskriterium behandelt. Bei der Standortunter-

suchung für Windenergieanlagen wurde kein Vorranggebiet als Ausschlusskriterium gewertet. Die Be-

wertung des Konfliktpotenzials PV und Windenergie mit den einzelnen nicht ausgeschlossenen Vor-

ranggebieten kann den jeweiligen Standortuntersuchungen entnommen werden. 
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2.3 Schutzgebiete 

 

In den Standortkonzepten wurde die Schutzgebiete bereits berücksichtigt. 

 

Im Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik wurden die folgenden Schutzkategorien für FF-PV ausge-

schlossen: 

 

- FFH-Gebiet "Erlenbach und Klingbach" 

- Naturschutzgebiet (im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden) 

- Nationalpark (im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden) 

- Naturpark/Biosphärenreservat (im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden) 

- Naturdenkmale 

- geschützte Landschaftsbestandteile (im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden) 

- geschützte Biotope  

- FFH-Lebensraumtypen 

- WSG Zone I + II 

- Überschwemmungsgebiet  

 

Im Standortkonzept Windenergieanlagen wurden folgende Schutzkategorien als Ausschlussgebiete be-

handelt: 

 

- Naturschutzgebiete (nur angrenzend an Verbandsgemeindegebiet) 

- > 120 Jahre alte zusammenhängende Laubholzbestände  

- Wasserschutzgebiete - Zone I 

- Naturpark (im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden) 

- Natura 2000-Gebiete (FFH, VSG) 

 

Da die Sondergebiete aus den Konzepten resultieren, sind diese Schutzgebiete von den geplanten 

Sondergebieten nicht betroffen.  

 

 

2.4 Flächen für Naturschutzmaßnahmen und Biotopkartierung 

 

Im Landesinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz sind die mit Naturschutz-

maßnahmen belegten Flächen dargestellt.  

 

Maßnahmen des Naturschutzes (MAS), Kompensationsmaßnahmen (KOM), Ökokonto (OEK), Maß-

nahmen aus Mitteln der Ersatzzahlung (EMA) sowie bestehende Ausgleichsflächen aus Bebauungsplä-

nen und Ausgleichsmaßnahmen des LBM wurden bei der Standortuntersuchung FF-PV ausgeschlos-

sen.  

 

Biotoptypen mit besonderer ökologischer Bedeutung sind im Biotopkataster (Osiris) erfasst. Alle in  

Osiris erfassten Biotoptypen, Biotopkataster und die nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope wurden 

ebenfalls bereits bei der Flächenermittlung der PV-Potenzialflächen ausgeschlossen. 

 

Bei der Standortuntersuchung Windenergieanlagen wurden die Naturschutzflächen wegen der Klein-

räumigkeit der WEA nicht pauschal ausgeschlossen. So verläuft eine Ökokontomaßnahme durch das 

geplante Wind-Sondergebiet Nr.3. Sie ist in den weiteren Verfahren zu beachten. 
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2.5 Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Der Verbandsgemeinderat Herxheim hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die 3. Änderung des Flächen-

nutzungsplans/1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“ beschlossen. Vom 15.03.2024 bis 

05.04.2024 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der 

Träger öffentlicher Belange. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, 

sich frühzeitig über die Planungen zu informieren und entsprechende Anregungen und Hinweise zum 

Vorentwurf abzugeben. 

 

Die innerhalb dieses Zeitraumes bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Hinweisen und Bedenken sind im Anhang 2 angefügt.  

 
Zu Umweltbelangen sind folgende Hinweise eingegangen: 
 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass in VG-Gebiet Fundstellen bzw. Fundschichten bekannt sind.  

 

Forstamt Haardt  

 

Dem Kriterienkatalog der Standortkonzepte wird zugestimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass Teile 

des Gebiets 6 im Wald liegen und dass neben dem Gemeindewald Insheim ebenfalls Flächen der Ge-

meinde Impflingen betroffen sind. Bei den Flächen handelt es sich überwiegend um laubholzdominierte 

Mischwälder. Es wird darum gebeten, die Planung möglichst nahe an vorhandenen Wirtschaftswegen 

oder bestehenden Zuwegungen auszurichten. Vorrangig sollen Nadelreinbestände für WEA-Standorte 

genutzt werden, alter Laubwald soll geschont werden. Des Weiteren sollen vorgeschädigte Bestände 

und vorhandene Blößen genutzt werden. 

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie  

 

Es werden die im Geltungsbereich vorhandenen Fundstellen aufgelistet. Es wird von einer hohen Be-

troffenheit ausgegangen und die Durchführung von Prospektionsmethoden gefordert. 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 

Bodenschutz 

 

Es wird auf die vorhandenen Gewässer und den entsprechenden Abstand zur Böschungsoberkante 

hingewiesen. WSG und ÜSG sind nicht vorhanden. Weiterhin werden Hinweise zur Niederschlagswas-

serbewirtschaftung und zum Hochwasserschutz/Starkregen gegeben. In den Gebieten Nr. 3, 6 und 8 

sind Grundwassermessstellen betroffen. Diese dürfen nicht beeinträchtigt werden. Bodenschutzrele-

vante Flächen sind nicht vorhanden. 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 

Es wird die Größe der ausgewiesenen Flächen kritisiert. Hinsichtlich der FF-PV wird auf die Beschrän-

kung der Ackerlandnutzung auf 2% hingewiesen. FF-PV auf wertvollen landwirtschaftlichen Flächen 

werden abgelehnt. 

 

Verband Region Rhein-Neckar 

 

Es werden die grundsätzlichen Kriterien zum Ausbau der regenerativen Energien gemäß Regionalplan 

erläutert und Hinweis zur Privilegierung gegeben. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

können nicht ausgeschlossen werden. Es wird auf die Überschneidung mit dem Regionalen Grünzug 

und dem Vorranggebiet Landwirtschaft hingewiesen. Es wird eine Abstimmung mit der Landwirtschafts-

behörde und der SGD Süd empfohlen. Des Weiteren wird auf die Erdbebenmessstation und den erfor-

derlichen Mindestabstand zu WEA hingewiesen. Das Sondergebiet Windenergie Nr. 3 überschneidet 

sich mit einem Kategorie1-Gebiet des Fachbeitrags Artenschutz „Landesweite bedeutende Rastgebiete 
windenergiesensibler Vogelarten“. WEA-Gebiet Nr. 5 liegt in einem Vorranggebiet für Naturschutz und 

Landschaftspflege sowie in der Kategorie des Fachbeitrags Artenschutz des LfU. Bei Gebiet Nr. 6 wer-

den Hinweise zum Konfliktpotenzial Artenschutz und FFH-Gebiet gegeben. 

 

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße  

 

Es wird auf den Quodbach sowie auf bestehende Kompensationsflächen im Bereich des geplanten 

Sondergebietes PV hingewiesen. Das Wind-Sondergebiet Nr. 6 wird kritisch gesehen. Des Weiteren 

werden allgemeine Hinweise zu Altablagerungen gegeben. 

 

UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co.KG  

 

Es werden Hinweise zur Standortuntersuchung und zu den Archäologischen Verdachtsflächen gege-

ben. 

 

Fläche und Dach Energie GmbH  

 

Es werden Hinweise zum geplanten Autobahnparkplatz, zur Abgrenzung der Gebiete sowie zu Agri-PV 

gegeben. 

 

GAIA mbH  

 

Es wird auf eine geplante WEA in der Gemarkung Hayna (Gebiet Nr. 6) hingewiesen und um eine Rotor-

Out-Regelung gebeten. 

 

 

Die Hinweise zum Vorentwurf haben zu einer Streichung des Sondergebietes Wind Nr. 5 sowie einer 

Teilfläche des Sondergebietes Wind Nr. 6 geführt. Demnach werden jetzt nur noch sechs Windsonder-

gebiete ausgewiesen. 

  



 

3. Änderung Flächennutzungsplan "Windenergie" 
1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“  

in der Verbandsgemeinde Herxheim 

Umweltbericht  

 

11 
 

D:\Projekte\2022092\20_BUE\04_FNP-Änderung\04_Umweltbericht\2022092_Teil-FNP_Umweltbericht.docx 

3. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) 

 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfol-

gend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von Umwelt-

merkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge 

der planerischen Überlegung zu geben.  

 

Anschließend wird die mit der Flächennutzungsplanänderung verbundene Veränderung des Umweltzu-

standes prognostiziert und bewertet.  

 

Durch das Umweltschadensgesetz (i. d. F. 2012) soll auf der Grundlage des Verursacherprinzips ein 

Ordnungsrahmen für die Umwelthaftung auch bezüglich der Biodiversität (Boden, Wasser, Luft, Flora 

und Fauna) geschaffen werden. Der vorliegende Umweltbericht inklusive der Darstellung möglicher Be-

einträchtigungen durch die vorgesehenen Anlagen ist damit für die Rechtssicherheit der Planung von 

zentraler Bedeutung. 

 

 

3.1.1 Naturräumliche Gegebenheiten 

 

Naturräumliche Gliederung 

 

Zur räumlich ökologischen Einordnung von Bereichen in einem großräumigeren Zusammenhang wer-

den "naturräumliche Einheiten" (Naturräume) als Ordnungskategorien definiert. Das überwiegende Ver-

bandsgemeindegebiet von Herxheim liegt im Naturraum „Herxheim-Offenbacher Lössplatte“ (221.24). 
Der südliche Teil bei Hayna liegt im Naturraum „Mühlhofen-Rheinzaberner Riedel“ (221.22). Beide ge-
hören zur Großlandschaft „Nördliches Oberrheintiefland“. 
 

Geologie 

 

Das Verbandsgemeindegebiet Herxheim liegt auf folgenden geologischen Schichten: 

 

- Löß, Lößlehm, Schwemmlöß und Sandlöß: Schluff bis Lehm, schluffig bis Schluff, sandig,z.T. um-

gelagert (Lo; Quartär, Pleistozän) 

- Fluviatile Sedimente, ungegliedert (Auen- und Hochflutsedimente, z.T. Abschwemmmassen, 

Schwemmfächer-, Schwemmkegelsedimente, z.T. umgelagerte vulkanoklastische Sedimente): 

Sand, kiesig bis Kies, sandig, z.T. lehmig, humos; lokal mit Hangsedimenten verzahnt (f; Quartär, 

Pleistozän - Holozän) 

- Schwemmfächersedimente über Niederterrassen: Sand, lehmig bis Lehm, sandig, z.T. kiesig (sw; 

Quartär, Pleistozän - Holozän) 

 

Heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV)  

 

Im Verbandsgemeindegebiet Herxheim würde sich unter natürlichen Bedingungen im gesamten nördli-

chen Bereich sowie im südlichen Bereich Perlgras-Buchenwald (BC) einstellen. Im mittleren, durch die 

Fließgewässer geprägten Bereich, würden sich dagegen Stieleichen-Hainbuchenwald (HA), Buchen-

Eichenwald (EC) sowie staunasser Erlen- und Eschensumpfwald (SD) entwickeln. 
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3.1.2 Schutzgut Fläche 

 

Der Teilflächennutzungsplan weist Sondergebiete für Windenergie auf insgesamt 495 ha und Sonder-

gebiete für Freiflächenphotovoltaik auf insgesamt 35 ha aus. 

 

 

3.1.3 Schutzgut Boden 

 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein und ist 

damit ein wichtiger Bestandteil der natürlichen Lebensgrundlagen. Mit Grund und Boden soll daher ge-

mäß § 1a Abs. 1 BauGB sparsam umgegangen werden. 

 

Die Verbandsgemeinde Herxheim liegt in den Bodengroßlandschaft (BGL)  

 

- BGL der Lösslandschaften des Berglandes (6.3) 

- BGL der Auen und Niederterrassen (2.1) 

- BGL der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete (2.2) 

 

Im nördlichen Bereich sowie im südlichen Bereich des Verbandsgemeindegebietes befinden sich Stand-

orte mit hohem Wasserspeicherungsvermögen und mit gutem natürlichen Basenhaushalt. Im mittleren, 

durch die Fließgewässer geprägten Bereich, liegt ein Mosaik aus Standorten mit Auendynamik und 

Grundwassereinfluss vor. 

 

Für den mittleren Bereich des Verbandsgemeindegebietes liegen keine Bodenarten vor. Im restlichen 

Gebiet dominiert sandiger Lehm und Lehm.  

 

Radon4 

 

Im nördlichen Bereich sowie im südlichen Bereich des Verbandsgemeindegebietes beträgt das Radon-

potenzial 15,8, die Radonkonzentration liegt bei 28 kBq/m³. Im mittleren Bereich liegt ein Radonpoten-

zial von 31,8 bzw.27,2 vor, die Radonkonzentration beträgt 21,9 bzw. 30,8 kBq/m³. 

 

Altlasten 

 

Die im Verbandsgemeindegebiet erfassten Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen wurden beim Stand-

ortkonzept dargestellt. Aufgrund ihrer punktuellen Erfassung wurden Sie flächenmäßig nicht ausgenom-

men. Sie sind bei weiteren Verfahrensschritten zu prüfen. 

 

Rohstoffsicherung 

 

Vorranggebiete Rohstoffabbau sind im Verbandsgemeindegebiet nicht vorhanden und demnach nicht 

betroffen. 

 

Die geplanten Sondergebiete überschneiden sich mit Grabungsschutzgebieten gemäß dem Flächen-

nutzungsplan der VG Herxheim. Diese sind bei weitergehenden Planungen zu prüfen. 

 
4 https://gda-wasser.rlp-umwelt.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?&applicationId=86183 
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3.1.4 Schutzgut Wasser 

 

Gewässer bzw. der Boden-/Grundwasserhaushalt sind Bestandteile des Naturhaushaltes, Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen und gehören zu den Lebensgrundlagen des Menschen.  

 

Innerhalb der geplanten Sondergebiete existieren keine Gewässerflächen, Fließgewässer verlaufen 

(randlich) außerhalb der Gebiete. 

 

Ebenso sind keine Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete betroffen.  

 

 

3.1.5 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 

Auf der Grundlage des BNatSchG sowie der europäischen FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie und 

Vogelschutz-Richtlinie sind wild lebende Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Naturhaushaltes in 

ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sons-

tigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und gegebenenfalls wiederher-

zustellen.  

 

Im Rahmen der Standortkonzepte wurden bereits gesetzlich geschützte Biotope und FFH-

Lebensraumtypen als Flächen für FF-PV betrachtet. Faunistische Kartierungen wurden nicht durchge-

führt.  

 

Da es sich beim Flächennutzungsplan um eine Angebotsplanung handelt und jetzt noch nicht absehbar 

ist, welche Freiflächen-PV-Anlagen und wo genau WEA ggf. realisiert werden, machen faunistische 

Untersuchungen auf dieser Planungseben keinen Sinn. Diese sind dann später im Rahmen der Bebau-

ungsplanung - wenn auch Größe und genaue Lage der Anlagen bekannt sind - durchzuführen. 

 

Das Landesamt für Umwelt hat einen „Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebie-
ten in Rheinland-Pfalz“ (2023) erstellt. Darin sind Gebiete dargestellt, bei denen hinsichtlich Vögel und 

Fledermäusen mit Konflikten zu rechnen ist. Bei Flächen der Kategorie I handelt es sich um artenschutz-

fachliche Zielflächen mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler Arten. Den 

artenschutzfachlichen Zielflächen der Kategorie II wurden Schwerpunkträume mit einer hohen Bedeu-

tung für den Schutz windenergiesensibler Arten zugeordnet.  

 

Das Sondergebiet Windenergie Nr. 3 überschneidet sich mit einem Kategorie I-Gebiet des Fachbeitrags 

Artenschutz „Landesweite bedeutende Rastgebiete windenergiesensibler Vogelarten“. Bei der Fläche 

handelt es sich um landesweit bedeutende Rastgebiete windenergiesensibler Vogelarten. Diese Zielflä-

che überschneidet sich aber auch mit dem bereits bestehenden Sondergebiet und mit 19 bestehenden 

WEA. Daher kann man davon ausgehen, dass trotz der Überlagerung im Rahmen eines BImSch-Ver-

fahrens eine Verträglichkeit der Rastgebiete mit WEA hergestellt werden kann. In diesem Bereich ist 

daher auf jeden Fall eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
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3.1.6 Schutzgut Luft und Klima 

 

Das Schutzgut Luft ist eine bedeutende Grundlage des Lebens. Neben der menschlichen Gesundheit 

werden Schutzgüter, wie Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter, von der Luftqualität beeinflusst. Auf 

Luftverunreinigungen bzw. -veränderungen sind Belastungen des Klimas auf klein- und großräumiger 

bis zur regionalen und globalen Ebene zurückzuführen.  

 

Herxheim gehört zu der Klimazone der Mittelbreiten. Das Klima ist kontinental. Die Tageshöchstwerte 

liegen im Jahresdurchschnitt bei 14° Celsius im Jahresmittel. In der Nacht liegt der Durchschnitt bei 4° 

Celsius. Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 4 Stunden pro Tag. Wärmster Monat ist der Juli mit 

24° Celsius Tagestemperatur. Der Januar ist der kälteste Monat mit um die 3° Celsius. Herxheim hat 

durchschnittlich 111 Regentage im Jahr.5 

 

 

3.1.7 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  

 

Eine intakte Umwelt ist die Lebensgrundlage für den Menschen. Für die Betrachtung des Menschen als 

Schutzgut selbst sind zum einen gesundheitliche Aspekte, vorwiegend Lärm und andere Immissionen, 

zum anderen regenerative Aspekte, wie Erholung, Freizeitfunktionen und Wohnqualität von Bedeutung.  

 

Bei den Sondergebietsflächen handelt es sich ausschließlich um landwirtschaftlich genutzte Bereiche, 

die für den Menschen keine große Bedeutung haben. Die PV-Sondergebiete liegen entlang der Auto-

bahn sowie der Bahntrasse. Es sind daher bereits vorbelastete Gebiete, die auch hinsichtlich der Frei-

zeitnutzung keine große Rolle spielen. 

 

 

3.1.8 Schutzgut Landschaft 

 
Bei der Betrachtung der Landschaft als Schutzgut stehen das Landschaftsbild bzw. die optischen Ein-

drücke im Vordergrund. Von Bedeutung sind alle Elemente des Landschaftsbildes, die die Aspekte Viel-

falt, Eigenart und Schönheit mitprägen.  

 

Die Sondergebiete liegen außerhalb von Schutzgebieten und des Waldes. 

 

Die Sondergebiete PV liegen entlang der Autobahn und der Bahntrasse und demnach in bereits visuell 

vorbelasteten Bereichen. Auch die Sondergebiete Wind an der nördlichen Verbandsgemeindegrenze 

sind aufgrund der zahlreichen bereits vorhandene WEA keine unbelasteten Gebiete. 

 

  

 
5 https://klima.org/deutschland/klima-herxheim/ 
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3.1.9 Schutzgut kulturelles Erbe 

 

Als kulturelles Erbe sind Kultur- und sonstige Sachgüter zu verstehen. 

 

Die geplanten Sondergebiete überschneiden sich mit Grabungsschutzgebieten gemäß dem Flächen-

nutzungsplan der VG Herxheim. Sie sind bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen bzw. erneut 

zu prüfen. 

 

In der Fundstellenkartierung der GDKE Direktion Landesarchäologie sind im Verbandsgemeindegebiet 

mehrere Fundstellen verzeichnet. Es handelt sich dabei um Siedlungsfunde, archäologische Objekte 

und Altstraßen. Es wird von einer hohen Betroffenheit ausgegangen und die Durchführung von Pros-

pektionsmethoden gefordert. Dies ist bei weiteren konkreten Planungen zu berücksichtigen. 
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4. Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes 

 

4.1 Darstellung des Eingriffes bei Durchführung der Planung 

 

Durch den Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung werden auf insgesamt 530 ha neue 

Sondergebiete „Windenergie“ und „Freiflächenphotovoltaik“ ausgewiesen.  

 

Mit der Errichtung von Windenergieanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen sind Auswirkungen auf 

die Schutzgüter verbunden, die zusammengefasst in Tabelle 3 aufgelistet sind.  

 
 

Tabelle 2 Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Umweltauswirkungen  Erheblichkeit 

Fläche WEA + PV: 

Flächeninanspruchnahme (maximale Ausweisungsfläche 

= 530 ha, davon wird aber nur ein Teil tatsächlich in An-

spruch genommen)  

°° 

Boden WEA: 

Versiegelung im Bereich des Fundaments und der dauer-

haften Stellflächen 

PV: 

Bodeninanspruchnahme durch Verankerung und ggf. Tra-

fostation  

Regeneration von intensiv genutzten Böden 

°° 

Wasser WEA: 

geringe Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung 

PV: 

Veränderung des oberirdischen Wasserabflusses  

° 

Tiere und Pflanzen WEA: 

Konfliktpotenzial v.a. mit Vögeln und Fledermäusen 

PV: 

Inanspruchnahme von Lebensräumen bzw. Flächen mit 

Entwicklungsmöglichkeiten für Arten- und Lebensgemein-

schaften  

°° 

Luft, Klima/Klimawandel WEA + PV: 

temporäre Emissionen in der Bauphase 

Erzeugung von emissionsfreier Energie 

+ 

Mensch und menschliche 

Gesundheit 

WEA + PV: 

temporäre Emissionen in der Bauphase 

- 

Landschaft WEA + PV: 

Veränderung des Landschaftsbildes 

visuelle Beeinträchtigungen  

°° 

Kulturelles Erbe WEA + PV: 

Berücksichtigung potenzieller archäologischer Funde 

- 
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Schutzgut Umweltauswirkungen  Erheblichkeit 

Wechselwirkungen WEA: 

Versiegelung und damit reduzierte Versickerung 

PV: 

geringfügige Versiegelung, veränderte Versickerungsorte, 

Regeneration von Böden, Verlagerung von Lebensräu-

men/Wegen für Tiere 

° 

°°° sehr erheblich  °° erheblich  ° weniger erheblich  - nicht erheblich  + positive Auswirkungen 

 
 
4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Der Flächennutzungsplan stellt lediglich eine Angebotsplanung dar. In welchen Gebieten Wind- oder 

PV-Projekte umgesetzt werden, entscheidet das BImSchG-Verfahren bzw. die verbindliche Bauleitpla-

nung. Die Ausweisung von Sondergebieten für Wind und FF-PV dient v.a. der Steuerung der Gebiete 

auf Verbandsgemeindeebene. 

 

Ohne den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien sind die gesetzten Klimaziele nicht zu erreichen 

und der Klimawandel nicht zu stoppen. 
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4.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

 

4.3.1 Beschreibung der geplanten Sondergebiete „Windenergie“ 

 
Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 1 (68,22 ha, Insheim) 

 

 
Abbildung 2 SO Windenergie Nr. 1 in Insheim 

 
 

Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 1 liegt in der Gemarkung Insheim und erstreckt sich von 
der nördlichen Verbandsgemeindegrenze entlang der Gemarkungsgrenze Insheim/Herxheim bis fast 

zur L543 und hat eine Größe von 68,22 ha.  

 

Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Die nordwestliche Grenze des Gebiets reicht an den Sicherheitsabstand der Flugroute des Flugplatzes 

Landau-Ebenberg heran. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete oder Naturschutzflächen vorhanden. Das Gebiet überschneidet 

sich aber vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen Grünzug aus dem 

Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Gemäß dem Teilregionalplan Windenergie ist in den Teilflä-

chen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege, Vorrangge-

bieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft, die sich mit Vorrangge-

bieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung überlagern, die Errichtung und der Betrieb von 

Windenergieanlagen zulässig. 

 

Im Flächennutzungsplan der VG Herxheim sind innerhalb Gebiet Nr. 1 archäologische Verdachtsflächen 

vorhanden. 
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Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 2 (105,09 ha, Herxheim) 
 

 
Abbildung 3 SO Windenergie Nr. 2 in Herxheim 

 
 
Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 2 liegt in der Gemarkung Herxheim und erstreckt sich 
von der nördlichen Verbandsgemeindegrenze nach Süden bis über die L543 und nach Osten bis zu 

L542. Das Gebiet hat eine Größe von 105,09 ha.  

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich überwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die wenigen vorhandenen Gebüsch- und Hecken-

strukturen sind als Biotoptypen des Biotopkatasters erfasst (Gebüsch nördlich Herxheim, BB9, BT-

6815-0211-2007; Böschungshecken nördlich Herxheim, BD4, BT-6815-0209-2007). 

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen 

Grünzug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Gemäß dem Teilregionalplan Windenergie 

ist in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-

pflege, Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft, die 

sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung überlagern, die Errichtung 

und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. 

 

Im Flächennutzungsplan der VG Herxheim sind innerhalb Gebiet Nr. 2  zahlreiche archäologische Ver-

dachtsflächen vorhanden. 
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Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 3 (173,81 ha, Herxheim) 
 

 
Abbildung 4 SO Windenergie Nr. 3 in Herxheim 

 
Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 3 liegt in der Gemarkung Herxheim und erstreckt sich 
entlang der nördlichen Verbandsgemeindegrenze von der L542 bis zum bestehenden Wind-Sonderge-

biet im Nordosten des VG-Gebietes. Das Gebiet hat eine Größe von 173,81 ha.  

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Das Gebiet Nr. 3 grenzt an das bestehende Sondergebiet „Windenergie“ an, in dem bereits sieben 
Windenergieanlagen realisiert wurden. Nördlich von Gebiet Nr. 3 befindet sich das Windfeld Gollenberg 

in der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich. Hier stehen weitere neun WEA. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die wenigen vorhandenen Gebüsch- und Hecken-

strukturen sind als Biotoptypen des Biotopkatasters erfasst (Böschungshecken entlang der ehemaligen 

Bahntrasse nördlich Herxheim, BD4, BT-6815-0219-2007; Böschungshecken am Kahlenberg uns am 

Äußerer Bühl, BD4, BT-6815-0225-2007). 

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen 

Grünzug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Gemäß dem Teilregionalplan Windenergie 

ist in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-

pflege, Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft, die 

sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung überlagern, die Errichtung 

und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. Im Flächennutzungsplan der VG Herxheim sind 

randlich archäologische Verdachtsflächen vorhanden.  
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Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 6 (19,92 ha, Herxheim, Gemarkung Hayna) 

 

 
Abbildung 5 SO Windenergie Nr. 6 in Herxheim 

 
 

Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 6 liegt in der Gemarkung Hayna in Herxheim und befindet 

sich südlich des Waldbereichs Schwarzpfuhl. Es hat eine Größe von 19,92 ha. 

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich überwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete und Naturschutzflächen vorhanden. Nördlich an das Gebiet 

angrenzend verläuft der Heulachgraben. 

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft. Gemäß dem Teilre-

gionalplan Windenergie ist in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Natur-

schutz und Landschaftspflege, Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald 

und Forstwirtschaft, die sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung 

überlagern, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. 

 

Bei Gebiet Nr. 6 sind keine archäologischen Verdachtsflächen betroffen. 

 
 
  



 

3. Änderung Flächennutzungsplan "Windenergie" 
1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“  

in der Verbandsgemeinde Herxheim 

Umweltbericht  

 

22 
 

D:\Projekte\2022092\20_BUE\04_FNP-Änderung\04_Umweltbericht\2022092_Teil-FNP_Umweltbericht.docx 

Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 7 (30,13 ha, Herxheim, Gemarkung Hayna und Herxheim) 

 

 
Abbildung 6 SO Windenergie Nr. 7 in Herxheim 

 
 
Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 7 liegt in den Gemarkungen Hayna und Herxheim. Es 

befindet sich an der Gemeindegrenze zu Hatzenbühl im Süden des Verbandsgemeindegebietes und 

hat eine Gesamtgröße von 30,13 ha. 

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete und Naturschutzflächen vorhanden.  

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen 

Grünzug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Gemäß dem Teilregionalplan Windenergie 

ist in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-

pflege, Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft, die 

sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung überlagern, die Errichtung 

und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. Angrenzend an Gebiet Nr. 7 ist in der Gemeinde 

Hatzenbühl ein Vorranggebiet Windenergie ausgewiesen, auf dem bereits zwei WEA stehen. 

 

Bei Gebiet Nr. 7 sind keine archäologischen Verdachtsflächen betroffen. 
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Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 8 (97,45 ha, Herxheim) 
 

 
Abbildung 7 SO Windenergie Nr. 8 in Herxheim 

 
Das geplante Sondergebiet „Windenergie“ Nr. 8 liegt in den Gemarkungen Herxheim und befindet sich 
an der südlichen Gemeindegrenze zu Hatzenbühl im Süden des Verbandsgemeindegebietes zwischen 

K44 und östlicher VG-Grenze. Es hat eine Größe von 97,45 ha. 

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen. Nördlich grenzt 

der Herxheimer Wald an.  

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete und Naturschutzflächen vorhanden.  

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen 

Grünzug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar. Gemäß dem Teilregionalplan Windenergie 

ist in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-

pflege, Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft, die 

sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergienutzung überlagern, die Errichtung 

und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. Angrenzend an Gebiet Nr. 8 ist in der Gemeinde 

Hatzenbühl ein Vorranggebiet Windenergie ausgewiesen, auf dem bereits drei WEA stehen. 

 

Durch das Gebiet verläuft eine Richtfunkstrecke, die bei weiteren Planungen zu berücksichtigen ist. 

Archäologische Verdachtsflächen sind nicht betroffen. 
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4.3.2 Beschreibung der geplanten Sondergebiete „Freiflächenphotovoltaik“ 

 
Sondergebiete „Freiflächenphotovoltaik (29,78 ha + 5,51 ha, Rohrbach) 
 

 
Abbildung 8 SO FFPV in Rohrbach 

 

 

Die geplanten Sondergebiete „Freiflächenphotovoltaik“ liegen in der Gemarkung Rohrbach und haben 
eine Gesamtgröße von 35 ha. Die Gebiete verlaufen ab der nördlichen Gemarkungsgrenze westlich und 

östlich der Autobahn A65. Sie liegen damit im Privilegierungsbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB. 
 

Bei den Flächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

 

Durch das westliche Teilgebiet verlaufen Freileitungen. 

 

Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete vorhanden. Die wenigen vorhandenen Gebüsch- und Hecken-

strukturen sind als Biotoptypen des Biotopkatasters erfasst (Böschungshecken südlich Insheim, BD4, 

BT-6814-0203-2007; Baumhecke auf Panzersperren südlich Insheim, BD6, BT-6814-0207-2007; Bö-

schungshecken an Bahntrasse südlich Insheim, BD4, BT-6814-0205-2007). 

 

Das Gebiet überschneidet sich vollständig mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft und dem Regionalen 

Grünzug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, es ist daher für weitergehende PV-

Planungen ein Zielabweichungsverfahren erforderlich. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich 

das geplante PV-Sondergebiet im Privilegierungsbereich befindet und die Photovoltaik damit innerhalb 

dieses Bereichs als privilegiert eingestuft ist. 

 

Archäologische Verdachtsflächen sind nicht betroffen. 
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5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-

gen Auswirkungen 

  

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der Bauleit-

pläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Auf der Ebene des Flächennutzungs-

planes sind grundsätzliche Aussagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen zu treffen. Konkrete 

Maßnahmen zum Ausgleich und zur Kompensation der Beeinträchtigungen werden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung bzw. des BImSchG-Verfahrens entwickelt.  

 

Folgende Maßnahmen sind generell zu beachten: 

 

• Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit 

 

Die Räumung des Baufeldes inklusive der Baustelleneinrichtung ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG au-

ßerhalb der Brutzeit durchzuführen, d. h., es darf keine Rodung bzw. Räumung des Baufeldes im Zeit-

raum von 01.03. bis 30.09. erfolgen. 

 

 

• Einschränkung der Beleuchtung 

 

Die Außenbeleuchtung ist auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und so zu gestalten, dass sie nicht 

in die Umgebung abstrahlt und dass ein möglichst geringer Anlockungseffekt für Insekten erfolgt. Als 

Lichtquelle sind ausschließlich nach unten gerichtete LED-Beleuchtungen oder Natriumdampflampen 

zulässig, deren Licht so abgeschirmt ist, dass es nur nach unten abstrahlt. 

 

 

• Erhalt von bestehenden Gehölzstrukturen 

 

Soweit möglich, sind bestehende Gehölze zu erhalten. 

 

 

• Schutz des Bodens 

 

Die im Zuge der Bebauung und Erschließung entstehenden Verdichtungen des anstehenden Bodens 

durch die Bautätigkeiten sind nach Abschluss der Arbeiten zu beseitigen. Der Oberbodenabtrag ist auf 

das technisch absolut erforderliche Maß zu reduzieren. Mutterbodenaushub ist auf Mieten zu lagern 

und später wieder aufzubringen (§ 202 BauGB). Bei der Abfuhr von Aushubmaterialien während der 

Bauphase sind die LAGA-Bestimmungen zu beachten. 

 

 

• Verwendung versickerungsfähiger Materialien 

 

Bei der Befestigung von interner Erschließung und Lagerflächen sollen nur versickerungsfähige Beläge 

(z. B. Drainpflaster, breitfugig verlegtes Pflaster, wassergebundene Decke, Hydroflor-Pflaster, Beton-

grasplatten) verwendet werden (§ 9 Abs. 4 und 11 BauGB i. V. m. LBauO), sofern es technisch und 

umweltrechtlich möglich ist. Der Eintrag von schädlichen stofflichen Einträgen in das Erdreich ist dabei 

zwingend zu vermeiden. 
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• Umwandlung von intensiv genutzten Acker-/Grünlandflächen in Extensivwiesen 

 

Bei den Flächen, auf denen Freiflächenphotovoltaik entstehen soll, handelt es sich großteils um intensiv 

genutzte Acker- oder Grünlandflächen. Auf diesen soll nach Bau der PV-Anlage eine extensive Blüh-

wiese entwickelt werden. Damit kann die Fläche ökologisch aufgewertet werden und als Nahrungs- und 

Teilhabitat für Tiere und Pflanzen dienen. 

 

 

• Berücksichtigung von potenziellen Kulturdenkmälern 

 

Innerhalb einiger Sondergebiete sind archäologische Verdachtsflächen ausgewiesen. Gemäß der Ge-

neraldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, sind zur Vermeidung von 

Konflikten mit prähistorischen Denkmälern folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungs-

träger bzw. die Gemeindeverwaltung sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/Bauherr, 

die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz zu gegebener Zeit (mindestens vier Wochen im Voraus) die Vorgehensweise und 

Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen. Ein Mitarbeiter des Amtes wird die Bauar-

beiten überwachen. 

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzes 

(DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI., 1978, Seite 159 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

26.11.2008, (GVBI., 2008, Seite 301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäolo-

gische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstellen soweit als möglich unverändert zu lassen 

und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

3. Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung 

jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie 

ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen in Absprache mit den aus-

führenden Firmen planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung ent-

sprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Um-

fang der eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 

Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  

5. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass die Meldepflicht be-

sonders für die Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt. 

 

 

 
5.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

Um möglichst konfliktfreie Gebiete für FF-PV und WEA zu finden, wurden für jede Thematik eine eigene 

Standortuntersuchung durchgeführt, bei der restriktive Nutzungen sowie Schutzgebiete bereits im Vor-

feld ausgeschlossen wurden. 

 

Die geplanten Sondergebiete stellen daher bereits die bestmögliche Planungsvariante dar.  
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6. Zusätzliche Angaben 

 

6.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Schwierigkeiten bei der Zusammen-

stellung 

 

Schwierigkeiten bei den verwendeten technischen Verfahren und bei der Zusammenstellung traten nicht 

auf. 

 

 

6.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

 

Die bei Umsetzung der geplanten Sondergebiete entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind 

im Zuge der Aufstellung der erforderlichen Bebauungspläne bzw. der Unterlagen nach BImSchG zu 

betrachten, zu bilanzieren und zu kompensieren. Die postulierten Eingriffe, unvorhergesehene - insbe-

sondere - negative Entwicklungen sowie die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen sind durch die 

jeweiligen Gemeinden in intensiver Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde zu kontrollie-

ren. 
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7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

Die Verbandsgemeinde Herxheim möchte die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) und auch 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PV) planerisch steuern und schreibt daher den Teilflächennut-

zungsplan "Windenergie" fort (3. Änderung Flächennutzungsplan „Windenergie“, 1. Teilfortschreibung 
„Windenergie und Photovoltaik“). Als Grundlage für die Ausweisung von Flächen für WEA und FF-PV 

wurden von der igr 2023 eine Standortuntersuchung für Windenergieanlagen sowie eine Standortunter-

suchung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt.  

 

In der 1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“ des Flächennutzungsplans Herxheim (3. 
Änderung) werden nun  

• 6 Sondergebiete „Windenergie“ und  
• 2 Sondergebiete „Freiflächenphotovoltaik  
mit einer Gesamtgröße von 530 ha als neue Sondergebiete ausgewiesen. 

 

Mit der Errichtung von Windenergieanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen sind Auswirkungen auf 

alle Schutzgüter verbunden. Zum einen ist eine Flächeninanspruchnahme zu konstatieren. Die Versie-

gelung beschränkt sich bei den WEA auf den Bereich des Fundaments und der dauerhaften Stellflä-

chen. Bei FF-PV erfolgt eine Bodeninanspruchnahme durch Verankerung und ggf. Trafostation. Vorher 

intensiv genutzte Ackerböden können sich regenerieren. Aufgrund der nur kleinräumigen Versiegelung, 

kommt es nur zu einer geringen Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung sowie bei PV zu einer 

Veränderung des oberirdischen Wasserabflusses.  

 

Windenergieanlagen haben ein hohes Konfliktpotenzial mit Vögeln und Fledermäusen, bei PV-Anlagen 

werden Lebensräume sowie Flächen mit Entwicklungsmöglichkeiten für Arten- und Lebensgemein-

schaften in Anspruch genommen. Hinsichtlich dem Schutzgut Klima/Klimawandel entstehen nur tempo-

räre Emissionen während der Bauphase. Hier ist die Erzeugung von emissionsfreier Energie in den 

Vordergrund zu stellen. Auch die menschliche Gesundheit wird lediglich während dem Bau durch tem-

poräre Emissionen beeinträchtigt. Sowohl WEA als auch FF-PV führen zu einer Veränderung des Land-

schaftsbildes und visuelle Beeinträchtigungen. Archäologischer Funde sind bei Bauarbeiten immer zu 

beachten. 

 

Um erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, wurden allgemeine Maßnahmen defi-

niert, die durch die verbindliche Bauleitplanung bzw. das BImSchG-Verfahren zu konkretisieren und auf 

das jeweilige Projekt bezogen ermittelt werden müssen.  

 

Mit den ausgewiesenen Sondergebieten „Windenergie“ und „Freiflächenphotovoltaik“ hat die Verbands-
gemeinde Herxheim jetzt ausreichend Potenzial um weitere Windenergieanlagen und PV-Anlagen um-

zusetzen und damit die Energiewende weiter voranzutreiben. 
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8. Verwendete Verfahren und Quellen der Umweltprüfung 

 

BAUGESETZBUCH/BAUGB (2023): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E. V. / NABU DEUTSCHLAND (2021): Kriterien für naturverträgliche 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Berlin. 

ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES/EEG (2023): Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 

(BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

6) geändert worden ist. 

ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES/EEG (2014): (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026). 

GESETZ ZUR ERHÖHUNG UND BESCHLEUNIGUNG DES AUSBAUS VON WINDENERGIEANLAGEN AN LAND / WIND-

AN-LAND-GESETZ (2023) 

GESETZ ZUR FESTLEGUNG VON FLÄCHENBEDARFEN FÜR WINDENERGIEANLAGEN AN LAND/WINDENERGIE-

FLÄCHENBEDARFSGESETZ – WINDBG (2023) 

IGR (2023): Standortuntersuchung für Windenergieanlagen. Rockenhausen. 

IGR (2023): Standortuntersuchung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Rockenhausen. 

JESSEL, B. & KULER, B. (2021): Naturschutzfachliche Beurteilung von Freilandphotovoltaikanlagen. 

KOMPETENZZENTRUM NATURSCHUTZ UND ENERGIEWENDE (2020): Auswirkungen von Solarparks auf das 
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3. Änderung Flächennutzungsplan "Windenergie" 

1. Teilfortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“  
in der Verbandsgemeinde Herxheim 

Landkreis Südliche Weinstraße 

 
 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Verbandsgemeinde Herxheim möchte im Verbandsgemeindegebiet die Errichtung von Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen (Windenergie, Solarenergie) 
planerische steuern. Deshalb wurde eine Standortuntersuchung durchgeführt, um potenziell ge-
eignete Flächen für die Windenergie und Solarenergienutzung zu ermitteln. Danach erfolgte der 
Beschluss zur Übernahme in die 3. Änderung Flächennutzungsplan "Windenergie" und 1. Teil-
fortschreibung „Windenergie und Photovoltaik“. vom 15.03.2024 bis 05.04.2024 wurden die Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB frühzeitig beteiligt. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gele-
genheit, sich über den Vorentwurf zu informieren und konnten entsprechende Anregungen und 
Hinweise vortragen.  
 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung 
abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sach-
darstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Origi-
nalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Tele Columbus Betriebs GmbH, Unterföhring vom 15.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Bedenken vorgetragen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie vom 18.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in VG-Gebiet Fundstellen bzw. Fundschichten bekannt sind. 
Es wird um erneute Beteiligung bei Einzelvorhaben gebeten. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt ein allg. Hinweis, eine Berücksichtigung in der Planung ist nicht erfor-
derlich, deshalb keine Abwägung notwendig. 
 
 
2.3 Deutsche Telekom Technik GmbH, Saarbrücken vom 19.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in VG-Gebiet Telekommunikationslinien der Deutschen Tele-
kom befinden. Bestand und Betrieb müssen gewährleistet bleiben. Es wird zu den aus dem FNP 
zu entwickelnden Bebauungspläne erneut eine Stellungnahme abgegeben. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt ein allg. Hinweis, eine Berücksichtigung in der Planung ist nicht erfor-
derlich, deshalb keine Abwägung notwendig. 
 
 
2.4 Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen vom 20.03.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise dass die Belange der Deutschen Flugscherung nicht betroffen sind 
werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu Einzelvorhaben werden zur Kenntnis genom-
men und als allgemeiner Hinweis in den Unterlagen ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.5 Forstamt Haardt, Landau vom 21.03.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise und die Zustimmung zum Kriterienkatalog werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der nördliche Bereich (Waldflächen) wird aufgrund von verschiedenen Konflikten ge-
strichen, damit sind keine Waldflächen in der Fläche Nr.6 mehr betroffen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.6 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Landau vom 21.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden seitens der IHK keine Bedenken oder Hinweise vorgetragen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.7 Verbandsgemeindeverwaltung Kandel vom 19.03.2024 
 
Sachbericht: 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur 13. 
Änderung des FNP 2025 zu den geplanten angrenzenden Sonderbauflächen für Windenergie Nr. 
5 und 6 in Erlenbach werden geprüft und ggf. abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.8 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel vom 

27.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Einwände oder Anregungen zur vorgelegten Planung vorgebracht. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel 

vom 27.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Einwände oder Anregungen zur vorgelegten Planung vorgebracht. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.10 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Frankfurt am Main vom 28.03.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wenn die allgemeinen Hinweise beachtet werden, 
wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise werden in die Unterlagen aufgenom-
men. 
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2.11 Bundesnetzagentur, Berlin vom 28.03.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
Die allgemeinen Hinweise zu funktechnischen Einrichtungen werden zur Kenntnis genommen 
und inklusive der aufgeführten betroffenen Betreiber der funktechnischen Einrichtungen in den 
Unterlagen ergänzt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.12 Vodafone GmbH /Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 28.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Einwände geltend gemacht werden, dass sich aber Te-
lekommunikationsanlagen der Vodafone im Plangebiet befinden. Es werden bei objektkonkreten 
Bauvorhaben detailierte Auskunft abgegeben. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis dass keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis zu den 
Telekommunikationsanlagen der Vodafone werden in den Unterlagen ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
  
2.13 Verbandsgemeinde Rülzheim vom 28.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd, Kaiserslautern  vom 02.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise des Zweckverbandes zum Schutz des ÖPNV werden zur Kenntnis genommen. Es 
erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.15 Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, Karlsruhe vom 03.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Fernstraßengesetz und den zu beachtenden Abständen baulicher Anlagen 
zum Straßenrand (Bauverbotszone, Anbaubeschränkungszone) werden zur Kenntnis genom-
men, sind aber nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung. Eine Darstellung im FNP ist nicht erfor-
derlich. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die sonstigen Hinweise zu Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen werden zur Kenntnis 
genommen, eine Berücksichtigung ist nicht erforderlich und der nachfolgenden Genehmigungs-
planung vorbehalten. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. 
Die Hinweise zur geplanten Rastanlage zwischen Insheim und Rohrbach werden zur Kenntnis 
genommen, es erfolgt ein allgemeiner Hinweis. Da noch keine konkrete Planung und Planfest-
stellungsverfahren begonnen wurde, ist eine Berücksichtigung nicht möglich. Zudem handelt es 
sich bei den dargestellten Flächen um für Freiflächenphotovoltaikanlagen nach § 35 Abs.1 Nr.8 
b privilegierte Flächen, für die weder eine Darstellung im FNP noch ein Bebauungsplan erforder-
lich sind. Auf den für die Rastanlage nicht benötigten Flächen sind PV-Anlagen ja immer noch 
möglich. An der Planung wird deshalb festgehalten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.16 Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V., Ockenheim vom 03.04.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Einwände vorgebracht. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.17 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
Speyer vom 04.04.2024 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den archäologischen Fundstellen werden zur Kenntnis genommen. Sie werden 
im Entwurf mit dargestellt. Auch wenn sie ein Planungshemmnis darstellen, sind Windräder oder 
PV-Anlagen möglich. Dazu ist eine detaillierte Abstimmung mit der GDKE erforderlich. Die Liste 
der Fundstellen und Hinweise werden in den Unterlagen ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.18 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft und Bodenschutz, Neustadt a.d.Wstr. vom 05.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise dass kein  Wasserschutzgebiet und kein Überschwemmungsgebiet betroffen ist 
wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Gewässerschutz/Gewässerrandstreifen wird zur 
Kenntnis genommen und allg. in den Unterlagen als Hinweis ergänzt, ist aber im Zuge der nach-
folgenden Genehmigungsplanung projektbezogen zu prüfen und nicht Inhalt des Flächennut-
zungsplanes.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass bei Windenergieanlage und PV-Anlagen kein Schmutzwasser anfällt wird be-
stätigt. Die allg. Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung werden ebenflass zur Kennt-
nis genommen. Es wird in der Regel bei den Anlagen kein Entwässerungsantrag erforderlich. Es 
erfolgt eine vollständige Versickerung vor Ort, so dass kein Oberflächenwasser abläuft. Das wird 
durch das Anlegen von Grünland weiter begünstigt.  Details sind in der Genehmigungsplanung 
zu klären und nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes. 
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Sachbericht: 
 

 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Sturzflutgefahrenkarten wird zur Kenntnis genommen und als allgemeiner 
Hinweis in den Unterlagen ergänzt. Details sind in der Genehmigungsplanung zu prüfen.  In der 
Regel sind Sturzflutablaufrinnen für Freiflächenphotovoltaikanlagen und Windenergieanlagen un-
problematisch und können ungehindert ablaufen. Durch die Anlage von Grünland können die 
Fließgeschwindigkeiten reduziert werden. Eine weitere Berücksichtigung im FNP ist nicht erfor-
derlich. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Grundwassermessstellen und zur Schambachquelle werden zur Kenntnis 
genommen und als allgemeiner Hinweis in den Unterlagen ergänzt. Details sind in der Genehmi-
gungsplanung zu prüfen.  Eine weitere Berücksichtigung im FNP ist nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz und dass keine bodenschutzrelevanten 
Flächen betroffen sind, werden zur Kenntnis genommen und als allgemeiner Hinweis in den Un-
terlagen ergänzt. Details sind in der Genehmigungsplanung zu prüfen. Eine weitere Berücksich-
tigung im FNP ist nicht erforderlich. 
 
Hinweis: Der Stellungnahme lagen Auszüge aus der Sturzflutgefahrenkarte bei. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.19 Thüga Energienetze GmbH, Schifferstadt vom 08.04.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Bedenken vorgetragen, da keine Leitungen der Thüga vorhanden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.20 Landesbetrieb Mobilität Speyer, Projektmanagement Neubau, Bad Bergzabern vom 

09.04.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es werden keine Einwände vorgetragen. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.21 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Neustadt a.d.Wstr. vom 11.04.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Größe der dargestellten Fläche für Windenergie wird zur Kenntnis genommen. 
Da auf der dargestellten Sondergebietsfläche für Windenergie nach Projektierung von Windener-
gieanlagen (WEA) nur punktuell stattfinden wird, und WEA aus technischen Gründen Mindestab-
stände untereinander einhalten müssen, wird nur ein Bruchteil der Flächen tatsächlich in An-
spruch genommen. Da die VG ihren Beitrag zum Klimaschutz durch Ausbau regenerativer Ener-
giequellen leisten möchte, und wegen der guten Böden Freiflächenphotovoltaikanlagen nur ein-
geschränkt möglich sind, soll an der Darstellung festgehalten werden, auch wenn sie die Flächen-
beitragswerte für Rheinland-Pfalz überschreitet. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Da der Flächennutzungsplan für das Verbandsgemeindegebiet gilt, wird der Anteil richtigerweise 
auf das Verbandsgemeindegebiet bezogen, ein Bezug zu einer Gemeinde ist nicht legitim, zudem 
in den anderen Gemeinden keine Darstellung erfolgt. Der Leitfaden stellt zudem keine gesetzliche 
Vorgabe dar. Da die Ausweisung zudem parallel im Abstand von 200 m zu Infrastrukturtrassen 
erfolgt ist, sind diese Flächen gemäß § 35 Abs.1 Nr. 8b im Außenbereich privilegiert zulässig und 
bedürfen keine bauleitplanerischen Grundlagen.  
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Die Hinweise zu den Umweltbelangen werden zur Kenntnis genommen, der Umweltbericht wird 
zum Entwurf und dem nächsten Verfahrensschritt beigefügt. 
Die Hinweise zum landesweiten Monitoring ist nicht Inhalt dieses Flächennutzungsplanes. 
Die Hinweise zum Immissionsschutz bei Windenergieanlagen werden im BImSch-Verfahren de-
tailliert geprüft und sind nicht Inhalt des Flächennutzungsplanes. 
Der beigefügte Leitfaden wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung der Planung ist nicht er-
forderlich. 
Die Verbandsgemeinde hält somit an ihrer Planung fest. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.22 Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 12.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Hinweis: der Stellunganhme lagen verschiedene Planausschnitte der Bestandsleitungen bei. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den bestehenden Leitungen und Richtfunkstrecken der Pfalzwerke Netz AG 
werden zur Kenntnis genommen die noch fehlenden Freileitungstrassen werden nachrichtlich er-
gänzt. Unter Hinweise werden die allgemeinen Hinweise und Kontaktdaten übernommen. Die 
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Übernahme der ausführlichen Texthinweise in die Unterlagen zum Teil-FNP ist nicht erforderlich, 
sie bleiben der nachfolgenden Genehmigungsebene vorbehalten. 
 
Die Hinweise zu laufenden Projekten sind für den FNP ohne Belang. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.23 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim vom 15.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaikanlagen, die grundsätzlichen Kriterien 
zum Ausbau der regenerativen Energien gemäß Regionalplan und der Hinweis zur Privilegierung 
werden zur Kenntnis genommen. Auch dass einer Realisierung grundsätzlich aus regionalplane-
rischer Sicht nichts entgegensteht, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Vorranggebieten „Regionaler Grünzug“ und „Landwirtschaft“ werden zur 
Kenntnis genommen. Die Entbehrlichkeit eines Zielabweichungsverfahrens für die Vorrangge-
biete „Regionale Grünzüge“ wird zur Kenntnis genommen. Die kritischen Hinweise zum Zielkon-
flikt mit den Vorranggebieten Landwirtschaft und zum fehlenden Bezug zur Standortuntersuchung 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Der VG-Rat möchte jedoch die guten landwirtschaft-
lichen Böden schonen und lediglich die ohnehin privilegierten Flächen entlang der Autobahn und 
Bahnstrecke im FNP teilweise darstellen. Auf eine weitere Darstellung soll verzichtet werden, da 
eine Darstellung privilegierter Flächen in einem FNP nicht erforderlich ist. Das Ergebnis des Ziel-
abweichungsverfahrens wird beachtet.  
Die Hinweise zur Aufstellung des Teilregionalplanes Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden zur 
Kenntnis genommen 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den Planinhalten werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Vorranggebieten und dass keine Zielkonflikt der Fläche Nr.1 besteht, wird 
zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur Erdbebenmessstation und dem Mindestabstand von 3 
km wird in den Unterlagen als Hinweis ergänzt, ist aber bei der Projektierung im Einzelfall zu 
prüfen. 
 
Sachbericht: 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Vorranggebieten und dass keine Zielkonflikt der Fläche Nr.2 besteht, wird 
zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur Erdbebenmessstation und dem Mindestabstand von 3 
km wird in den Unterlagen als Hinweis ergänzt, ist aber bei der Projektierung im Einzelfall zu 
prüfen. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
In Bezug auf die möglichen Konflikte zu den Rastvogelarten wird dem Vorschlag der Verkleine-
rung nicht entsprochen. Der angelegte Puffer der Kat. 1 „landesweit bedeutende Rastgebiete 
windenergiesensibler Vogelarten“ liegt bei 1.200 m und bezieht sich damit auf Angaben der LAG 
VSW von 2015. Der derzeit gültige „Naturschutzfachliche Rahmen zum Ausbau der Windener-
gienutzung in Rheinland-Pfalz“ von 2012 äußert sich zu keinen Abständen. Es wird lediglich da-
rauf verwiesen, dass überregional bedeutende Rastvogelgebiete besonders schützenswert sind. 
Der westliche Teil des Puffers liegt bereits jetzt zu großen Teilen in durch bestehende Windener-
gieanlagen vorbelasteten Bereichen. Dadurch wird vor allem dieser Bereich für Rastvögel deut-
lich entwertet. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Bereiche bei der Habitatanalyse und 
Ausweisung von bedeutenden Rastgebieten mit aufgenommen wurde. Wenn man, wie in ande-
ren Bundesländern (Bsp. NRW oder Niedersachsen) einen Prüfradius von 500 m beim Kiebitz 
ansetzt, da hier von einer Störungsempfindlichkeit ausgegangen wird, steht dieser Bereich um 
die Bestandsanlagen und zwischen dem nördlichen und südlichen Bestandsparks bereits heute 
nicht mehr zur Verfügung. Eine Ausweisung weiterer Flächen in diesem Bereich wird daher nicht 
als weitere erhebliche Störung eingeschätzt. Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren wird dieser Konflikt detailliert betrachtet, wenn die Standorte der Anlagen bekannt sind 
und muss im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung nicht weiter vertieft werden. Es erfolgt 
ein Hinweis in den Unterlagen. 

 
Bild 1: Erläuterungen zur Abwägung 
rot schraffiert: landesweit bedeutende Rastgebiete windenergiesensibler Vogelarten,  
schwarze Punkte: bestehende WEA 
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Sachbericht: 

 

 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Aufgrund der vielen Konflikte insbesondere zum Artenschutz wird die Fläche Nr.5 gestrichen. 
Eine Verschiebung zur Fläche Nr.6 wird nicht vorgenommen, da sich diese Alternative nicht aus 
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der Standortuntersuchung ergeben hat. 
Sachbericht: 

 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Aufgrund der vielen Konflikte insbesondere zum Artenschutz, zum FFH-Gebiet und des geringen 
Abstandes zur Erdbebenmessstation wird der nördliche Teil der Fläche Nr.6 gestrichen.  
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Bild 2: Erläuterung zu Abwägung, Streichung der Flächen 5 und 6-Nord wegen zu hohem Konfliktpotenzial 
 
 
Sachbericht: 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Vorranggebieten und dass keine Zielkonflikt der Fläche Nr.7 besteht, wird 
zur Kenntnis genommen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.24 Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau vom 26.04.2024 
 
Sachbericht: 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Kommunalen Vereinbarung werden zur Kenntnis genommen, sie wird zeitnah 
geändert. Die Hinweise zum Begriff der Konzentrationsflächen wird in den Unterlagen geändert. 
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Die Hinweise zur Plandarstellung erübrigt sich, es handelt sich bei dem Verfahren um die Ände-
rung eines Flächennutzungsplanes und nicht um einen Bebauungsplan. Die Verfahrensvermerke 
werden zur Genehmigungsfassung des FNP ergänzt. 
 
 Sachbericht: 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise der Unteren Wasserbehörde, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen, die allgemeinen Hinweise zum Gewässerrandstreifen ist im Bebauungsplan bzw. 
BImSch-Verfahren zu berücksichtigen und nicht Inhalt eines Flächennutzungsplanes.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis des Gesundheitsamtes, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-
men, die allgemeinen Hinweise zum Immissionsschutz ist im BImSch-Verfahren zu berücksichti-
gen und nicht Inhalt eines Flächennutzungsplanes. 
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Sachbericht: 

 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zu den Ausgleichsflächen wird zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen kor-
rigiert. 
Der Hinweis zur Fläche Nr. 6 wird zur Kenntnis genommen, der nördliche Teil wird auch aus 
artenschutzrechtlichen Gründen gestrichen. 
 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis der Unteren Immissionsschutzbehörde, dass grundsätzlich keine Bedenken beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise zu Altablagerungen sind im nach-
folgenden Bebauungsplanverfahren bzw. BImSch-Verfahren zu berücksichtigen und nicht Inhalt 
eines Flächennutzungsplanes. 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.25 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz vom 18.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Aufsuchungserlaubnissen und Bewilligungen werden zur Kenntnis genommen 
und nachrichtlich in den Unterlagen übernommen. Da keine Einwände hierzu bestehen ist eine 
Änderung der Planung nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zum Baugrund sind beim Bau der Windkraftanlagen zu berücksichti-
gen, dies ist jedoch nicht Inhalt eines Flächennutzungsplanes. 
Die Hinweise zu den Erbebenmessstationen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein all-
gemeiner Hinweis, die Schutzradien werden in den Entwurf des Flächennutzungsplanes über-
nommen. Da sich schon Windenergieanlagen innerhalb der Schutzradien befinden, bleibt die 
Frage einer rechtlichen Grundlage, die eine Berücksichtigung in der Planung erfordert. Deshalb 
wird an der Planung festgehalten, es bleibt beim allgemeinen Hinweis.   
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine Bedenken zu mineralischen Rohstoffen besteht, wird zur Kenntnis ge-
nommen, die Hinweise zum Geologiedatengesetz betreffen Bohrungen und sind nicht Inhalt ei-
nes Flächennutzungsplanes. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

3.1 Stellungnahme der UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co.KG, Mainz vom 
25.03.2024 

 
Sachbericht: 
 

. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Standortuntersuchung und zu den Archäologischen Verdachtsflächen werden 
zur Kenntnis genommen. Der Abstand wurde vom VG-Rat abweichend von der überregionalen 
Planung mit 1.000m festgelegt, um die bedrückende Wirkung der Anlagen auf die Wohnbebau-
ung in der Umgebung zu minimieren. Das obliegt der Planungshoheit der VG. 
Die Archäologischen Verdachtsflächen wurden bereits in der Standortuntersuchung berücksich-
tigt. Die Fläche Nr.2 wird unter Berücksichtigung des erweiterten Abstandes weiter im FNP dar-
gestellt. 
 
  
3.2 Stellungnahme der Fläche und Dach Energie GmbH, Neuenkirchen vom 10.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme der Stellungnahme in Bezug zu einer geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage 
in der Gemeinde Rohrbach 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 
D:\Projekte\2022092\20_BUE\04_FNP-
Änderung\09_Texte\01_Abwägung\2022092_FNP_FÖBB_Abwägung20241030.docx 

 

 

 



61 
 
D:\Projekte\2022092\20_BUE\04_FNP-
Änderung\09_Texte\01_Abwägung\2022092_FNP_FÖBB_Abwägung20241030.docx 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur geplanten Rastanlage werden zur Kenntnis genommen. Da noch kein offiziel-
les Verfahren begonnen wurde und lediglich eine Idee einer Rastanlage besteht, wird an der 
Planung festgehalten. Wenn die Flächen bereits der Autobahn GmbH gehören, kann sie nicht 
gezwungen werden, diese Fläche für PV zu nutzen. Es soll aber der Autobahn GmbH die Mög-
lichkeit eröffnet werden, ebenfalls einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abgrenzung der Sondergebietsfläche für Freiflächenphotovoltaik werden zur 
kenntnis genommen. Der VG-Rat hat Abstände zu Wohnbebauung festgelegt, die in der 
Standortuntersuchung beachtet wurden und nun so im Teil-FNP dargestellt sind. Dies ist der 
Planungswille der Verbandsgemeinde, um eine erdrückende Wirkung auf die angrenzenden 
Wohnnutzungen zu minimieren. Deshalb wird an der Planung festgehalten.   
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum 500 m Puffer zur Autobahnen und 2-gleisigen Bahnstrecken wird zur Kenntnis 
genommen. Der VG-Rat hat entschieden nur die Bereiche bis 200 m, die privilegiert sind, darzu-
stellen, um die guten Ackerböden zu schonen. Eine Ausweitung auf 500 m ist nicht beabsichtigt, 
es wird an der Planung festgehalten. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Agri-PV-Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Tatsache, dass 
sich Agri-PV-Anlagen aktuell wirtschaftlich nicht rechnen und trotz der Kombination landwirt-
schaftliche Flächen verloren gehen, wurden diese Anlagen in der Studie nicht beachtet. 
Zudem ist bei aufgeständerten Anlagen der Eingriff in die Landschaft aufgrund der erforderlichen 
Mindesthöhen zu massiv. Deshalb wird an der Planung festgehalten und keine weiteren Sonder-
gebiete ausgewiesen.  
  
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
3.3 Stellungnahme der GAIA mbH, Lambsheim vom 04.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Hinweis: Der Stellungnahme lag noch ein Rundschreiben des Innenministeriums vom 
25.10.2022 bei, in dem die Rotor-Out-Regelung empfohlen wird. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur geplanten Windenergieanlage in der Flächen Nr. 6 in der Gemarkung Hayna 
werden zur Kenntnis genommen, der Empfehlung die „Rotor-Out-Regelung“ in der Bauleitpla-
nung zuzulassen, wie vom Innenministerium empfohlen, wird gefolgt, um die Sondergebiete für 
Windenergieanlagen besser nutzen zu können. Der Textvorschlag wird in den Unterlagen über-
nommen.  
  
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Verbandsgemeinderatsbeschluss 
 
Der Verbandsgemeinderat Herxheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hin-
weise sowie Anregungen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 
Abs.1 BauGB sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
Herxheim, den .................................... 


